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Es geht bei den Arztechnungen um das Behandlungsdatum. Entweder reichst Du diese ein und
erhältst eine Erstattung oder Du bekommst im Folgejahr eine gewisse Beitragsrückerstattung,
wenn Du nichts oder nur wenig eingereicht hast. Wenn Du nach deren Erhalt doch noch
Rechnungen aus diesem Zeitraum einreichst, wird die Erstattung mit der
Beitragsrückerstattung verrechnet. So war es zumindest bei mir, als ich eine ganze Weile nichts
eingereicht habe.
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